
Die Zusammenarbeit zwischen Justiz und Presse muß verbessert werden!
. Von ANNELISE OTTO, Hauptreferent im Ministerium der Justiz

Der Minister der Justiz hat vor einiger Zeit auf die 
große Bedeutung einer guten Zusammenarbeit zwischen 
Justiz und Presse hingewiesen und an Hand von Bei
spielen gezeigt, wie Justizprobleme in der Presse be
handelt werden müssen, um die Bevölkerung mit dem 
Wesen und den Aufgaben unserer demokratischen 
Justiz vertraut zu machen1). Diese Hinweise sind durch 
das Rundschreiben des Ministeriums der Justiz vom
4. November 1953 noch ergänzt worden.

Eine Analyse der bisherigen Pressearbeit unserer 
Justizorgane in den Bezirken und Kreisen hat nun er
geben, daß im allgemeinen Ansätze für eine gute Zu
sammenarbeit mit der Presse, insbesondere zwischen 
Kreisgerichten und Kreispresse, vorhanden sind. Her
vorzuheben sind hier vor allem das Kreisgericht 
Königs Wusterhausen* 2) und einige Kreisgerichte der 
Bezirke Halle und Karl-Marx-Stadt. Von einer Zu
sammenarbeit zwischen Bezirksgerichten und Justizver
waltungsstellen und der Bezirkspresse ist allerdings 
noch wenig zu spüren. EineUrsache liegt zweifellos dar
in, daß diese Kollegen die Bedeutung der Pressearbeit 
unterschätzen. Mit einer solchen Einstellung zur 
Pressearbeit muß Schluß gemacht werden. Auf dem 
IV. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands ist klar zum Ausdruck gebracht worden, welche 
große Bedeutung die massenpolitische Arbeit unseres 
Staatsapparates hat, und Fred O e 1 ß n e r hat in seinem 
Diskussionsbeitrag ausdrücklich festgestellt, daß in 
unserer Presse die Berichterstattung über die Tätigkeit 
der Gerichte verbessert werden muß.

Unter Zugrundelegung der Ergebnisse des IV. Partei
tages hat das Kollegium des Ministeriums der Justiz in 
seinem Arbeitsplan festgelegt, daß die Publikations
tätigkeit mehr als bisher die Errungenschaften unserer 
Arbeiter- und Bauernmacht heraussteilen muß und daß 
die Anstrengungen zu einer Verbesserung der Presse
arbeit in Verbindung mit den für die Presse unmittel
bar verantwortlichen Stellen zu verstärken sind.

Was ist zur Erfüllung dieser Aufgabe im einzelnen 
zu unternehmen?

In erster Linie muß dafür gesorgt werden, daß bei 
den Bezirks- und Kreisgerichten, soweit noch nicht ge
schehen, ein arbeitsfähiges Pressekollektiv gebildet 
wird. Dieses Pressekollektiv ist für die gesamte justiz
politische Arbeit in der Presse verantwortlich.

In der Bezirksebene gehört dem Pressekollektiv je 
ein Vertreter des Bezirksgerichts, der Justizverwal
tungsstelle, der Bezirksstaatsanwaltschaft und nach 
Möglichkeit auch ein Vertreter des Rechtsanwaltskolle
giums an. Auch in den Kreisen sollen Pressekollektive 
gebildet werden, und zwar aus je einem Vertreter des 
Kreisgerichts, der Staatsanwaltschaft und des Staat
lichen Notariats. Verantwortlich für die Tätigkeit des 
Pressekollektivs ist der Direktor des Bezirksgerichts 
bzw. Kreisgerichts.

Das Pressekollektiv muß regelmäßig zusammentreten, 
und zwar mindestens einmal im Monat. Es ist zweck
mäßig, zu den Sitzungen des Kollektivs einen Vertreter 
der Presse einzuladen, insbesondere dann, wenn das 
Pressekollektiv den Artikelplan aufstellt, da eine Ver
einbarung über die Veröffentlichung der geplanten Ar
tikel unbedingt erforderlich ist.

Bei der Aufstellung des Artikelplans müssen die all
gemeinen politischen Schwerpunkte und die speziellen 
.iustizpolitischen Schwerpunkte im Bezirk bzw. Kreis 
beachtet werden. Mit der Abfassung von Artikeln 
sollen nach Möglichkeit nicht immer dieselben Kollegen 
betraut werden; es können auch Richter an den Stadt
bezirksgerichten und Staatsanwälte der Stadtbezirke 
dazu aufgefordert werden.

Das Pressekollektiv ist dafür verantwortlich, daß die 
Artikel termingemäß bei der Redaktion der betreffen
den Zeitung vorliegen. Es empfiehlt sich jedoch, den 
Artikel vorher in Anwesenheit des Verfassers im 
Pressekollektiv zu diskutieren, um Fehler zu vermeiden 
und eine gute Form zu finden. Für den Fall, daß der
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Beitrag nicht ohne Kürzungen veröffentlicht werden 
kann, sollte mit den Redaktionen vereinbart werden, 
daß die Streichungen nur im Einvernehmen mit dem 
Pressekollektiv bzw. dem Verfasser vorgenommen wer
den dürfen. Hierdurch wird etwaigen sinnentstellenden 
Kürzungen vorgebeugt.

Besondere Beachtung muß das Pressekollektiv der 
Verbesserung der Gerichtsberichterstattung widmen. 
Die Gerichtsberichterstattung ist eines der wichtigsten 
Mittel, um unsere demokratische Justiz der Bevölke
rung näher zu bringen. Es muß dafür gesorgt werden, 
daß regelmäßig gute Prozeßberichte in der Zeitung er
scheinen, die das Wesentliche des behandelten' Pro
zesses kenntlich machen und die erzieherische Wirkung 
des Verfahrens verstärken. Zu diesem Zweck soll • 
wöchentlich eine Information der Gerichtsberichter
statter über die kommenden Verhandlungen, soweit sie 
sich für eine Berichterstattung eignen, erfolgen. Mit der 
Durchführung dieser Information kann ein Richter bzw. 
ein Staatsanwalt beauftragt werden, der nicht unbe
dingt Mitglied des Pressekollektivs zu sein braucht. Zu 
dieser Information sind die Vertreter aller im Bezirk 
erscheinenden Tageszeitungen sowie je ein Vertreter 
von ADN und der Bezirksaußenstellen des „Neuen 
Deutschland“ und der „Täglichen Rundschau“ einzu
laden. In den Kreisen gilt das entsprechend für die 
Vertreter der Kreispresse.

Die Vertreter der zentralen Presse in den Bezirken 
und Kreisen sollen durchaus nicht nur zu solchen Ver
handlungen eingeladen werden, die wegen ihres Um
fanges und der zu erwartenden Strafe von Bedeutung 
sind, sondern auch zu Prozessen, die aus anderen Grün
den eine über den Bezirk bzw. Kreis hinausgehende 
Bedeutung haben. In dem bereits erwähnten Artikel 
von B e n j a m i n  wird ausdrücklich hervorgehoben, 
daß die zentrale Presse nicht nur über „große Fälle“ be
richten soll, sondern auch über andere, die die Allge
meinheit besonders interessieren oder die als besonders 
lehrreich anzusehen sind. Ein gutes Beispiel hierfür 
bietet das „Neue Deutschland“, das seit einiger Zeit 
wöchentlich zweimal unter der Rubrik „Unser demo
kratisches Recht“ sich mit Justizfragen beschäftigt und 
bereits wiederholt über solche Prozesse berichtet hat.

Sehr gut war z. B. ein Prozeßbericht, der unlängst 
im „Neuen Deutschland“3) unter der Überschrift „Emp
findliche Strafe bei Diebstahl im Rückfall“ erschienen 
ist. Hier wurde in klarer und verständlicher Art und 
Weise der Unterschied zwischen den Fällen, in denen 
das Gesetz zum Schutz des Volkseigentums anzuwen
den ist, und den Fällen, in denen nach dem StGB ver
urteilt wird, dargelegt.

Wie die Erfahrungen der in Berlin durchgeführten 
Presseinformationen zeigen, ist es gut, wenn auf diesen 
Zusammenkünften zwischen Vertretern der Justiz und 
der Presse Beispiele guter und auch schlechter Be
richte, die in den Zeitungen erschienen sind, bespro
chen werden. Zu einer Verbesserung der Gerichts
berichterstattung führt es auch, wenn die Gerichts
berichterstatter sich vor bzw. nach der Verhandlung 
mit dem Richter oder Staatsanwalt in Verbindung 
setzen. Jedoch ist in diesem Zusammenhang nochmals 
hervorzuheben, daß die Gerichtsberichterstattung 
Angelegenheit der Presse selbst und nicht der Richter, 
Staatsanwälte und anderer Justizangestellten ist.

Bei der wöchentlichen Information der Presse wird es 
zweckmäßig sein, auch auf Justizausspracheabende hin
zuweisen, die in der laufenden Woche durchgeführt 
werden sollen. Mehr als bisher müssen diese in Zu
kunft von der Presse beachtet werden. Das gilt ins
besondere von den kommenden JustizausSpracheaben- 
den, in denen der Entwurf eines neuen Familiengesetz
buchs Gegenstand der Diskussion sein wird. Bei der 
Berichterstattung, die hier von Vertretern sowohl der 
Justiz als auch der Presse erfolgen kann, müssen vor 
allem die Diskussionen gut herausgearbeitet werden. 
Justizaussprachen können auch durch Kurzartikel an
gekündigt werden, in denen bereits kurz auf die zu 
behandelnden Probleme hingewiesen wird. Hierdurch
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